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Ausbildung neuer Studienrichtungen
begünstigt.
Die Neuordnung muß Hand in Hand
mit einer schrittweisen Studienreform
gehen. Der Unterrichtsstil ist stärker
dem der Hochschulen anzugleichen.
Erste Schritte zur Studienreform
sind Übungen und Praktika (Labor¬
arbeiten), die Gruppenarbeit und Ex¬
kursionen sowie ein verstärkter An¬
teil von Wahlpflichtfächern und
Wahlfächern. Übergänge zwischen
Studiengängen werden durch die
Anrechnung von Lehrveranstaltun¬
gen erleichtert. Mit der fachlichen
Differenzierung kann sich die Ausbil¬
dungszeit verlängern.
Die Studienpläne werden im Rahmen
der Prüfungsordnungen von den
Fachhochschulen erstellt und im Ge¬
samthochschulbereich abgestimmt
werden.
Das erhöhte Ausbildungsniveau ver¬
langt wissenschaftlich und didak¬
tisch entsprechend qualifizierte
Lehrkräfte. Sie sollen über Berufser¬
fahrungen in engem Bezug zu ihrem
Lehrgebiet verfügen.
Die Fachhochschulen umfassen in
der Regel die folgenden Fachberei¬
che:

Allgemeiner Maschinenbau
Elektrotechnik
Bauingenieurwesen
Kunst und Gestaltung
Wirtschaft, Verwaltung
Sozialarbeit und Sozial¬
pädagogik

Schwerpunktmäßig sollen weitere
Fachbereiche wie Textilingenieurwe¬
sen, Informatik, Bergbauwesen,
Sprachwissenschaften und andere
eingerichtet werden. Außerdem sol¬
len Kurzstudiengänge, etwa in Be¬
triebswirtschaft oder Chemietechnik
erprobt werden. Den Kirchen ist an¬
heimgestellt, im Sozialbereich
eigene Einrichtungen aufzubauen.
Bei der Wahl der Standorte der
Fachhochschulen muß ein Ausgleich
zwischen den folgenden Erfordernis¬
sen gefunden werden:
• Ein regionales, breitgestreutes

Bildungsangebot muß erhalten
bleiben.

• Die Fachbereiche einer Fach¬
hochschule sollen an einem
Standort konzentriert werden, zu¬
mindest insoweit, als interdiszi¬
plinäre Zusammenarbeit erfor¬
derlich ist.

• Die Studierendenzahl einer Fach¬
hochschule muß groß genug

sein, um ein hinreichendes, diffe¬
renziertes Lehrangebot zu recht¬
fertigen.

• Soweit möglich, soll die Zusam¬
menarbeit mit benachbarten
Hochschulen im Gesamthoch¬
schulbereich gesichert werden.

Auf einem fachlich und regional
stark differenzierten und in sich aus¬
gewogenen Netz von Ingenieurschu¬
len und Höheren Fachschulen im
Lande wird aufgebaut. Einige Fach¬
hochschulen werden über räumlich
getrennte Abteilungen verfügen.
Eine Fachhochschule sollte bei ihrer
Gründung mindestens 2000, im End¬
ausbau 3500 bis 4500 Studienplätze
aufweisen. Unter Berücksichtigung
dieser Gesichtspunkte sind die fol¬
genden 13 Standorte für die Grün¬
dung von Fachhochschulen vorgese¬
hen:
Aachen mit der Abteilung Jülich
Bielefeld mit Abteilungen in Minden
und Lippe
Bochum mit der Abteilung
Gelsenkirchen
Dortmund
Duisburg mit der Abteilung
Düsseldorf
Essen
Hagen mit der Abteilung Iserlohn
Köln
Krefeld mit der Abteilung
Mönchengladbach
Münster mit der Abteilung
Burgsteinfurt
Paderborn mit den Abteilungen
Höxter, Meschede und Soest
Siegen mit der Abteilung
Gummersbach
Wuppertal.

Falls die zahlenmäßige oder struktu¬
relle Entwicklung die Gründung
einer weiteren Fachhochschule er¬
fordert, wird diese auf Grund von
Gutachten über die Standortwahl
möglichst an Entwicklungsschwer¬
punkten erster Ordnung mit starker
Ausbildungsnachfrage errichtet, an
denen höhere Fachschulen bisher
nicht bestehen.
Die Landesausgaben für den Ausbau
der. Fachhochschuleinrichtungen
und ihres Lehrkörpers sowie für die
laufenden Kosten einschließlich der
Steigerüngsbeträge sind im Ab¬
schnitt 4.64 zusammengefaßt.
Für die Übernahme der Gebäude
und Ausstattungen der Einrichtun¬
gen, die aus kommunaler Träger¬
schaft in die Fachhochschulen ein¬

bezogen werden, sind Kosten nicht
eingesetzt, weil die Gemeinden oder
Gemeindeverbände durch die Ände¬
rung der Trägerschaft keine Vermö¬
genseinbuße erleiden.

Langfristiges Ziel
Fachhochschulen mit einem
umfassenden Lehrangebot.

Maßnahmen bis 1975
Errichtung von mindestens 13
Fachhochschulen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum Keine (4.64).

■ 4.63
Gesamthochschulen

Bestehende Universitäten, neue Uni¬
versitäten, Fachhochschulen und be¬
stimmte andere Hochschulen sollen
in acht Gesamthochschulen koope¬
rieren. Damit wird eine bessere Ab¬
stimmung des Lehrangebotes insbe¬
sondere zwischen mehr praxisbezo¬
genen und mehr forschungsbezoge-
nen Studiengängen erreicht. Die Über¬
gänge zwischen den Studiengängen
werden erleichtert. Ausbildungska¬
pazitäten können dem Wandel in den
Berufsanforderungen jeweils ange¬
paßt werden.
Im Rahmen der Gesamthochschulen
wird die Bildung aufeinander aufbau¬
ender Stufen, die in sich jeweils mit
einem Berufsexamen abgeschlossen
sind, erprobt.
Aufwendige Ausbildungseinrichtun¬
gen, Bibliotheken, technische Anla¬
gen der Verwaltungseinrichtungen
lassen sich gemeinsam nutzen.
Zur Entwicklung der Gesamthoch¬
schulen dienen die folgenden Maß¬
nahmen:
• inhaltliche Abstimmung der Lehr-

und Studienpläne,
• Zusammenarbeit in Fragen der

Hochschuldidaktik,
• Abstimmung der Prüfungsord¬

nungen,
• gemeinsame Immatrikulation und

Zulässigkeit des Studiums an ver¬
schiedenen Institutionen,

• Erprobung kombinierter Studien¬
gänge nach dem sogenannten
Baukastensystem,

• Erprobung der Stufenausbildung,
vornehmlich in den Ingenieurwis¬
senschaften, im Sozialbereich, in
den Wirtschaftswissenschaften
und bei den Lehramtsfächern,
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